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RS OGH 1971/10/6 3Ob107/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1971

Norm

ABGB §1299 C

EO §118 Abs2

Rechtssatz

Haftung des Zwangsverwalters für Abgänge, die ein von ihm aufgenommener Angestellter im zwangsverwalteten

Unternehmen verschuldet. Das Maß der Diligenzp:icht eines Zwangsverwalters bestimmt sich nach der Bestimmung

des § 1299 ABGB und nicht nach allfälliger Gepflogenheit bei der Besorgung eigener Geschäfte.
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